
Sutor Bank GmbH | Hermannstraße 46 | 20095 Hamburg
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  Kunde  Frau   Herr
Die nachstehende Anschrift ist der ständige Wohnsitz des Kunden.
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Antrag auf Abschluss eines Investmentdepots
growneyVV

Name Geburtsname

Vorname/n 1)

Straße, Hausnr.

Geburtsdatum Geburtsort/-land

E-Mail Telefon

Beruf/Ausbildung selbständig  verheiratetBranche

Beruf/Ausbildung selbständig  verheiratetNationale Kennung 2)

Staats- 
angehörigkeit/en Familienstand  verheiratet  alleinstehend

Steuer-ID

1) Alle lt. amtl. Ausweis – Rufname bitte in Großbuchstaben schreiben oder unterstreichen.
2)  Bei folgenden Staatsangehörigkeiten ist die Angabe der Nationalen Kennung zwingend erforderlich: Estland, Island, Italien, Malta, Polen, Spanien. 

Weitere Informationen sind unter www.sutorbank.de/nationale-kennung zu finden.

  E-Mail-Kommunikation
 Der Kunde ist ausdrücklich damit einverstanden, dass die Bank mit ihm im Rahmen des Investmentdepots per E-Mail kommuniziert. 

Es gilt Ziffer 8 der Vertragsbedingungen für Investmentdepots.
Diese Einwilligung kann jederzeit telefonisch, per E-Mail oder schriftlich widerrufen werden. Der Widerruf ist zu richten an: Sutor 
Bank GmbH, Hermannstraße 46, 20095 Hamburg (Tel.: 040-82223163, Fax: 040-80801319, E-Mail: info@sutorbank.de). Im 
Falle eines Widerrufs erfolgt die weitere Kommunikation mit dem Kunden in Papierform per Briefpost.

  Bestellung der growney GmbH als Empfangsbevollmächtigte
Im Rahmen der Nutzung des mit der growney GmbH, Chausseestr. 20, 10115 Berlin (im Folgenden auch „growney GmbH“ 
oder „Vermögensverwalter“) geschlossenen Vermögensverwaltungsvertrages bestellt der Kunde die growney GmbH als seine Emp-
fangsbevollmächtigte für alle an ihn gerichteten Informationen und Dokumente. Dies bedeutet, dass dem Kunden grundsätzlich 
sämtliche Informationen und Dokumente, die im Rahmen dieses Vertrages erstellt werden, über das Portal der growney GmbH unter  
                                                                                         zur Verfügung gestellt werden (Ausnahme: Schriftstücke, für die gesetz-
liche Vorgaben oder besondere Umstände die postalische Zustellung notwendig machen). Der Kunde verzichtet auf die Zusendung 
sämtlicher Dokumente in Papier form.

  Zuwendungen
Beim Vertrieb von Anteilen an Investmentvermögen i.S.d. KAGB erhält die Bank in der Regel Zuwendungen von Kapitalverwal-
tungsgesellschaften, in- und ausländischen Investment- bzw. deren Verwaltungsgesellschaften oder Zwischenkommissionären bzw. 
Verwahrstellen oder anderen Dritten (im Folgenden zusammen „Handelspartner“). Hierzu gehören Vertriebsfolgeprovisionen, die 
von diesen Handelspartnern aus der vereinnahmten Verwaltungsgebühr an die Bank gezahlt werden. Die laufende Zuwendung wird 
in Abhängigkeit vom Wert der für den Kunden verwahrten Fondsanteile ermittelt und fließt der Bank für den Zeitraum zu, in dem 
der Kunde die Investmentanteile in seinem Investmentdepot verwahren lassen hat. Die Höhe dieser laufenden Zuwendung beträgt 
in der Regel bei ETFs 0,00 % p. a., bei Geldmarktfonds zwischen 0,00 % p.a. und 0,20 % p.a., bei Rentenfonds zwischen 0,00 % 
p.a. und 0,80 % p.a., bei Aktienfonds zwischen 0,00 % p.a. und 1,60 % p.a., bei offenen Immobilienfonds zwischen 0,00 % p.a. 
und 0,80 % p.a., bei Edelmetallfonds zwischen 0,00 % p.a. und 0,50 % p.a. und bei Misch- bzw. Dachfonds zwischen 0,00 % p.a. 
und 1,00 % p.a.
Die Bank kehrt bis zu 100 % dieser Zuwendungen an den Kunden aus. Zahlungen an Dritte erfolgen aus den Zuwendungen nicht. 
Einzelheiten zur Rückvergütung teilt die Bank auf Anfrage mit.
Nähere Informationen zu den Zuwendungen werden dem Kunden für eine beispielhafte Anlage im Rahmen des exemplarischen 
Kostenausweises in standardisierter Form zur Verfügung gestellt bzw. sind auf Anfrage bei der Bank erhältlich.
Die Annahme der Zuwendungen dient der Verbesserung der Servicequalität. Dazu zählen unter anderem die kontinuierliche Erwei-
terung der fach lichen Qualifikation der Mitarbeiter, die Sicherstellung des Zugangs zu relevanten Informationen zu Kapitalmarktthe-
men und Produktneuerungen sowie die Optimierung von Systemen und Schnittstellen. Die Bank stellt sicher, dass die erhaltenen Zu-
wendungen der ordnungsgemäßen Erbringung von Dienstleistungen im bestmöglichen Interesse der Kunden nicht entgegenstehen.
Die Bank erhält gelegentlich auch nichtmonetäre bzw. geldwerte Vorteile der folgenden geringfügigen Art:

•  allgemein gehaltene Informationen oder Dokumentationen zu Finanzinstrumenten und/oder Wertpapierdienstleistungen;
•  von Dritten erstelltes werbliches Informationsmaterial zu Neuemissionen, die vom Emittenten oder potenziellen Emittenten aus 

dem Unternehmenssektor in Auftrag gegeben werden und grundsätzlich dem Publikum zur Verfügung stehen; 
•  kostenlose oder vergünstigte Teilnahme an Konferenzen, Seminaren, Vorträgen, Fachtagungen/Veranstaltungen für Mitarbei-

ter und andere Bildungsmaßnahmen, die von Produkt- oder Dienstleistungsanbietern veranstaltet oder unterstützt werden, die 
zu den Vorteilen und Merkmalen eines bestimmten Finanzinstruments oder einer bestimmten Wertpapierdienstleistung abge-
halten werden;

•  angemessene Bewirtungsaufwendungen, soweit sie nach den aufsichtsrechtlichen Vorgaben zulässig sind;
•  kleinere geldwerte Vorteile (Sachleistungen).

Die Bank gewährt selbst gelegentlich geringfügige nichtmonetäre bzw. geldwerte Vorteile der vorbezeichneten Art.
Solange die Bank im Zusammenhang mit den für den betreffenden Kunden erbrachten Wertpapierdienstleistungen fortlaufend 
Zuwendungen erhält oder gewährt, wird sie ihre Kunden mindestens einmal jährlich individuell über die tatsächliche Höhe der 
angenommenen oder gewährten Zuwendungen unterrichten.
Die Bank erhebt Gebühren, die während der Dauer des mit der growney GmbH geschlossenen Vermögensverwaltungsvertrages 
vollständig von der growney GmbH getragen werden. Weitere Einzelheiten sind in Ziffer 4.1 und 4.2 der Vertragsbedigungen für 
Investmentdepots geregelt.
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  Der Kunde beantragt bei der Sutor Bank GmbH (im Folgenden auch „Bank“) den Abschluss eines Investmentdepots gemäß den 
 Bestimmungen in diesem Antragsformular und den zu diesem Antrag zugehörigen Unterlagen.
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Chausseestr., 20
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0 1 0 1 2 0 0 0 Berlin, Deutschland
service@growney.de +491606200000000
deutsch x
Arbeitnehmer
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mein.growney.de
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  Verwaltungsvollmacht für growneyVV

Name Vorname/n

Geburtsdatum Geburtsort/-land

 Der Kunde erteilt dem Vermögensverwalter zur Durchführung des zwischen den Parteien geschlossenen Vermögensverwaltungs-
vertrages eine Verwaltungsvollmacht gegenüber der Sutor Bank GmbH, bei der das Depot und das Konto des Kunden geführt 
werden.
1. Umfang der Verwaltungsvollmacht
1.1 Der Kunde beauftragt den Vermögensverwalter, die in dem von der Bank geführten Depot und dem dazugehörigen Konto 
verbuchten Vermögenswerte (insgesamt „verwaltetes Vermögen“) im Rahmen der mit dem Vermögensverwalter vereinbarten An-
lagerichtlinien nach freiem Ermessen und ohne vorherige Einholung von Weisungen des Kunden zu verwalten. Gegenstand der 
Vermögensverwaltung sind ausschließlich depot- und verwahrfähige Finanzinstrumente. Sie umfasst auch alle zukünftigen Vermö-
genswerte, die dem Depot/Konto des Kunden zufließen. Eine Delegation der Anlageentscheidungen auf Dritte ist nicht möglich. 
Darüber hinaus ist der Vermögensverwalter von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Der Vermögensverwalter ist nicht befugt, sich Eigentum oder Besitz an Vermögenswerten des Kunden zu verschaffen. Geldbeträge 
wird der Vermögensverwalter lediglich auf Weisung des Kunden auf dessen Referenzkonto überweisen. Zu eigenständigen Abhe-
bungen, Überweisungen oder sonstigen Verfügungen des Vermögens auf andere Depots und/oder Konten ist der Vermögensver-
walter nicht berechtigt. Eine Ausnahme gilt lediglich für die Vergütung des Vermögensverwalters.
Leerverkäufe, Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und die Inanspruchnahme von Krediten zum Erwerb von Vermögenswerten sind 
nicht zulässig. Jedoch ist der Vermögensverwalter berechtigt, das Konto des Kunden bei der Bank aufgrund unterschiedlicher 
Abwicklungsfristen zu überziehen (sogenannte „Valutenüberschreitung“).
1.2 Der Vermögensverwalter ist zur Entgegennahme und Anerkennung von Abrechnungen, Kontoauszügen, Wertpapier-,  
Depot- und Erträgnisaufstellungen sowie sonstiger Abrechnungen und Mitteilungen berechtigt. Er kann Rechnungsabschlüsse, Wert-
papieraufstellungen, Kontoauszüge, Depotaufstellungen sowie sonstige Abrechnungen und Mitteilungen mit Wirkung für den/die 
Depot-/ Kontoinhaber entgegennehmen und anerkennen.
1.3 Der Vermögensverwalter ist nicht befugt, Untervollmachten zu erteilen.
2. Geltungsdauer der Vollmacht
Diese Vollmacht gilt der Bank gegenüber bis zu ihrem schriftlichen Widerruf gegenüber der Bank. Sie erlischt nicht mit dem Tode 
des Kunden, sondern gilt gegenüber den Erben des Kunden bis zum Widerruf fort. Der Widerruf eines von mehreren Erben 
bringt die Vollmacht nur für den Widerrufenden zum Erlöschen. Widerruft einer von mehreren Miterben die Vollmacht, so kann 
der Vermögensverwalter nur noch gemeinsam mit dem Widerrufenden von der Vollmacht Gebrauch machen. Die Bank kann 
verlangen, dass sich der Widerrufende als Erbe ausweist. 
3. Pflichten der Bank
Im Rahmen dieser Geschäftsbeziehung erfüllt die Bank lediglich ihre gesetzlichen Aufklärungs- und Erkundigungspflichten und führt 
Aufträge aus. Die Bank gibt weder Empfehlungen für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren noch bietet sie Beratungsleistungen 
an. Auf Beratungsleistungen und Anlageentscheidungen des Vermögensverwalters hat die Bank keinen Einfluss. Die Bank ist weder 
verpflichtet, sich Kenntnis von der im Rahmen des Vermögensverwaltungsvertrages zwischen dem Kunden und dem Vermögens-
verwalter vereinbarten Anlagestrategie zu verschaffen, noch ist die Bank bei dennoch  erlangter Kenntnis der Anlagestrategie ver-
pflichtet, zu kontrollieren, ob die Aufträge des Vermögensverwalters zweckmäßig sind und mit der mit dem Kunden vereinbarten 
Anlagestrategie übereinstimmen. Die Bank ist nicht verpflichtet, die ordnungsgemäße Berechnung der Verwaltungsvergütung bei 
Belastung des Kontos/Depots zu prüfen. Die Bank ist auch nicht verpflichtet, vor der Durchführung jedes einzelnen Auftrages zu 
prüfen, ob der Vermögensverwalter noch im Besitz ihrer KWG-Erlaubnis ist.

Sutor Bank GmbH, Hermannstraße 46, 20095 Hamburg
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE30ZZZ00000142407

Vorabinformation (Pre-Notification) im Rahmen der SEPA-Lastschrift
Dem Zahler ist vor dem Fälligkeitstag einer SEPA-Lastschrift (bei wiederkehrenden Lastschriften mit gleichen Beträgen: einmalig vor dem 
ersten Lastschrifteinzug) eine Vorabinformation (Pre-Notification) zuzuleiten, die den Lastschriftbetrag und den Fälligkeits tag enthält.
Die Vorankündigungsfrist (Pre-Notification) der Bank für das SEPA-Lastschriftverfahren beträgt mindestens 3 Bankarbeitstage.

  SEPA-Lastschrift
Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt
Vertrag: growneyVV

SEPA-Lastschriftmandat
 Ich ermächtige die Sutor Bank GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 

Kredit institut an, die von der Sutor Bank GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb 
von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kreditinstitut (Name)

Vorname (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

IBAN

Name (Kontoinhaber)

Postleitzahl Ort

  Anlagebetrag
Der Kunde beantragt, folgende/n Beträge/Betrag zugunsten seines Investmentdepots anzulegen.

Termin  01.  15. 02 monatlich (RS) Betrag EUR
Dynamisierung:   Der Kunde beantragt eine automatische Erhöhung seiner aktuellen Sparraten zum 1. Januar jeden Jahres um 

______ % (nur volle Prozente; max. 5 % p. a.). Der Kunde kann eine gewählte Dynami sierung jederzeit ändern.

Betrag EUR Termin  per sofort  per 02 einmalig (EA)

Der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit, Anlagebeträge auch per Überweisung zu leisten.
Ist die Ausführung zum gewünschten Termin nicht möglich, gilt der nächstmögliche Zeitpunkt als vereinbart.
Hinweis: Lastschrifteinzüge können nur bis zu einem Betrag von 25.000,00 EUR je Auftrag ausgeführt werden. Bei Beträgen über 
25.000,00 EUR wird um Überweisung des Anlagebetrages gebeten.
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Max Mustermann
Chausseestr., 20 10115 Berlin

DE 0 2 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 5 1

Mustermann Max
0 1 0 1 2 0 0 0 Deutschland
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  Hinweis zu Verkaufsunterlagen und Fondskursen
Die aktuellen Verkaufsunterlagen für alle Investmentvermögen, die über die Bank erworben werden können (Verkaufs-
prospekte, Anlagebedingungen/Satzungen, Finanzberichte sowie – in deutscher Sprache – die wesentlichen Anleger-
informationen, die Basisinformationsblätter gemäß Verordnung (EU) Nr. 1286/2014, ab dem 01.01.2023), sind kos-
tenlos in Papierform bei der Bank erhältlich. Zusätzlich werden die Verkaufsunterlagen auf der Internetseite der Bank 
unter www.sutorbank.de/growneydepotfonds zum Herunterladen zur Verfügung gestellt. Ebenso informiert die Bank unter 
www.sutorbank.de/growneydepotfonds über die aktuellen Fondskurse.

  Reines Ausführungsgeschäft
Die Bank weist darauf hin, dass sie im Rahmen von Kundenaufträgen und Wertpapiergeschäften keine Anlageberatung und/oder 
Portfolioverwaltung erbringt und deswegen weder die Angemessenheit noch die Eignung einer Investition beurteilen wird, sofern 
zwischen dem Kunden und der Bank kein gesonderter Vermögensverwaltungs- oder Anlageberatungsvertrag geschlossen worden 
ist. Die Bank wird dementsprechend Aufträge des vom Kunden beauftragten Vermögensverwalters ausführen, ohne die Eignung 
und/oder Angemessenheit der Dienstleistung oder des einzelnen Investmentvermögens zu prüfen. Sofern die Bank dem Kunden 
Prospekte, Analysen, Marktkommentare und allgemeine Marktdaten, Charts, Nachrichten etc. zur Verfügung stellt, ist dies keine 
Anlageberatung, sondern dient der allgemeinen und nicht personenspezifischen Information und soll dem Kunden lediglich die 
eigenständige und eigenverantwortliche Anlageentscheidung erleichtern.

Hinweise und Einwilligung zur Datenverarbeitung und -übertragung sowie zur Aufzeichnung 
telefonischer und elektronischer Kommunikation
Dieser Abschnitt informiert den Kunden über die Verarbeitung und Übertragung seiner personenbezogenen Daten (im Folgenden 
auch „Daten“) sowie über die Aufzeichnung von Telefongesprächen und elektronischer Kommunikation.
Der Kunde kann von der Bank jederzeit Auskunft über die von ihm verarbeiteten bzw. übertragenen Daten verlangen und diese 
berichtigen lassen.
1. DATENVERARBEITUNG DURCH DIE BANK: Informationen zur Verarbeitung seiner Daten findet der Kunde in den Datenschutz-
hinweisen, die in den Antragsunterlagen enthalten sind. Die dort enthaltenen Informationen hat der Kunde gegebenenfalls auch 
an die aktuellen und künftigen vertretungsberechtigten Personen und wirtschaftlich Berechtigten weiterzugeben.
2. EINWILLIGUNG IN DATENÜBERTRAGUNG: Der Kunde willigt ein, dass die Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung seine 
Daten auch an den im Antrag genannten Berater/Vermittler, an die Beratungs-/Vermittlungsgesellschaft, der der Berater/
Vermittler angehört, sowie an die growney GmbH, der/die sie zu eigenen Servicezwecken nutzen wird/werden, übermittelt.
3. HINWEIS UND EINWILLIGUNG ZUR AUFZEICHNUNG VON TELEFONGESPRÄCHEN UND ELEKTRONISCHER KOMMUNIKATION:  
Der Kunde wird darauf hingewiesen und willigt ein, dass Telefongespräche und elektronische Kommunikation mit der Bank ge-
mäß den gesetzlichen Vorgaben aufgezeichnet und gespeichert werden können. Die Aufzeichnungen dienen Nachweiszwecken 
bzw. zur Erfüllung gesetzlicher Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten der Bank. Zu Beginn einer Telefonaufzeichnung 
wird der Kunde ausdrücklich über die geplante Aufzeichnung und deren Zweck unterrichtet und um sein Einverständnis gebeten.
Die unter Ziffer 2 bzw. 3 erteilte Einwilligung kann jederzeit telefonisch, per E-Mail oder schriftlich widerrufen werden. Der Wider-
ruf ist zu richten an: Sutor Bank GmbH, Hermannstraße 46, 20095 Hamburg (Tel.: 040-82223163, Fax: 040-80801319, E-Mail: 
info@sutorbank.de).
Wird die Einwilligung in die Datenübertragung gemäß Ziffer 2 nicht erteilt oder später widerrufen, wird die Bank den Abschluss 
des Vertrages in der Regel ablehnen bzw. den Vertrag außerordentlich kündigen.
Im Falle eines Widerrufs der unter Ziffer 3 erteilten Einwilligung scheidet eine Kommunikation auf elektronischem Weg aus.

   Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten: Der Kunde erklärt ausdrücklich, im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf 
 fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder) zu handeln. Dies gilt für alle, auch zukünftige Depots und Konten, die 
der Kunde im Rahmen der Geschäftsbeziehung noch eröffnen wird.
Steuerlicher Status: Der Kunde erklärt, dass das Konto/Depot seinem Privatvermögen zugerechnet wird.

  PEP-Eigenschaft gemäß Geldwäschegesetz (GwG): Der Kunde erklärt, dass weder er, noch eines seiner Familienmitglieder, noch eine 
ihm bekanntermaßen nahestehende Person eine politisch exponierte Person (PEP) im Sinne des GwG ist. Politisch exponierte Person 
in diesem Sinne ist jede Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt (z. B. Botschafter, Mitglied einer Regierung oder 
eines Parlaments bzw. eines obersten Gerichts) auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat 
oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder innerhalb 
der letzten 12 Monate ausgeübt hat.
Änderung der gemachten Angaben: Der Kunde verpflichtet sich, der Bank Änderungen zu den Angaben zu seiner Person, zum 
Verfügungs- bzw. wirtschaftlich Berechtigten oder zu der vorstehenden Erklärung zur PEP-Eigenschaft im Laufe der Geschäftsbezie-
hung unverzüglich und unaufgefordert anzuzeigen.

   Widerrufsrecht bzgl. der Abfrage von Kirchensteuerdaten: Seit dem 1. Januar 2015 ist die Bank dazu verpflichtet, das Kirchen-
steuermerkmal (KISTAM) beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) abzufragen und automatisch Kirchensteuer auf Kapitalerträge 
einzubehalten. Der Kunde kann bis zum 30. Juni eines Jahres gegen die Herausgabe dieser Daten Widerspruch direkt beim BZSt 
mittels eines amtlichen Formulars einlegen. Weitere Informationen und das Formular sind unter www.bzst.de zu finden.

   Einverständnis mit Zuwendungen: Der Kunde ist damit einverstanden, dass die Bank die ggf. von den Handelspartnern geleiste-
ten Zuwendungen, die oben näher beschrieben sind und nicht an den Kunden ausgekehrt wurden bzw. werden, als Vergütung 
behält, vorausgesetzt, dass die Bank diese Zuwendungen nach den Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes (insbesondere 
§ 70 WpHG) annehmen darf. Die Bank wird diese Zuwendungen zur Qualitätsverbesserung einsetzen. Der Kunde erhebt keinen 
Anspruch auf die vorgenannten Zuwendungen. Insoweit treffen die Bank und der Kunde die von der gesetzlichen Regelung des 
Rechts der Geschäftsbesorgung (§§ 675, 667 BGB, 384 HGB) abweichende Vereinbarung, dass ein Anspruch gegen die Bank 
auf Heraus gabe der Vertriebsvergütungen nicht entsteht. Ohne diese Vereinbarung müsste die Bank – die Anwendbarkeit des 
Rechts der Geschäftsbesorgung auf alle zwischen der Bank und dem Kunden geschlossenen Wertpapiergeschäfte unterstellt – die 
Zuwendungen an den Kunden herausgeben.

  Hinweis zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß EU-Geldtransferverordnung
Hierzu ist Ziffer 12 der Vertragsbedingungen für Investmentdepots zu beachten.
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  Erwerb von Investmentanteilen
Der Erwerb von Investmentanteilen bzw. die Ausführung von Umschichtungen erfolgen bei allen Verträgen zum Netto inventar wert 
(ohne Ausgabeaufschlag) bzw. bei Exchange Traded Funds („ETFs“) zum Börsenkurs. Etwaige fremde Kosten, die der Bank bei 
diesen Transaktionen in Rechnung gestellt werden, werden dem Kunden weiterbelastet.
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   Einbeziehung weiterer Geschäftsbedingungen
 Der Kunde bestätigt, die Vertragsbedingungen für Investmentdepots (S. A1-A2), die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 

Bank (S. A3-A7) sowie die Sonder bedingungen für Wertpapiergeschäfte (S. A8-A10) zur Kenntnis genommen zu haben und er-
klärt mit deren Geltung einverstanden zu sein. Darüber hinaus bestätigt der Kunde, sie vollständig heruntergeladen und gespeichert 
und/oder vollständig ausgedruckt zu haben. Die in Ziffer 4.2 der Vertragsbedingungen für Investmentdepots ausgewiesenen Ent-
gelte für über die Hauptleistung hinausgehende Zahlungen des Kunden („Nebenleistung“) werden hiermit ausdrücklich vereinbart.

   Kundeninformationen
 Der Kunde bestätigt, die Verbraucherinformationen gemäß § 312d Abs. 2 BGB i.V.m. Art. 246b §§ 1, 2 EGBGB (S. B1-B2), 

die Informationen über den Umgang mit Interessenkonflikten (S. B3), die Allgemeinen Grundsätze der Auftragsausführung (S. B4), 
die Informationen über die Bank und ihre Dienstleistungen (S. B5), die Informationen über die Vermögensanlage in Investmentantei-
len (S. B6-B8), die Datenschutzhinweise (S. B9-B10) und den Informationsbogen für den Einleger (S. B11) zur Kenntnis genommen, 
vollständig heruntergeladen und gespeichert und/oder vollständig ausgedruckt zu haben.

   Antrag und Bestätigung der Angaben und Erklärungen
 Der Kunde bestätigt, dass seine in der Antragsstrecke der growney GmbH gemachten Angaben und Erklärungen richtig und 

vollständig sind und beantragt bei der Bank den Abschluss eines Investmentdepots gemäß den vorgenannten Bestimmungen und 
zu den diesem Antrag zugehörigen Unterlagen.

   Legitimationsprüfung
Legitimationsprüfung per POSTIDENT: Der Vertragsabschluss ist von der Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Identitäts-
feststellung abhängig.
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Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Ist der Käufer von Anteilen oder Aktien eines offenen Investmentvermögens durch mündliche Verhandlungen außerhalb der 
ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die Anteile oder Aktien verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, dazu bestimmt wor-
den, eine auf den Kauf gerichtete Willenserklärung abzugeben, so ist er an diese Erklärung nur gebunden, wenn er sie nicht 
innerhalb einer Frist von zwei Wochen bei der Sutor Bank GmbH in Textform widerruft. Dies gilt auch dann, wenn derjenige, 
der die Anteile oder Aktien verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Der Widerruf ist gegenüber der Sutor Bank 
GmbH,  Hermannstraße 46, 20095 Hamburg in Textform zu erklären, wobei eine Begründung nicht erforderlich ist. 
Die Widerrufsfrist beginnt erst zu laufen, wenn dem Käufer die Durchschrift des Antrags auf Vertragsabschluss ausgehändigt 
oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt worden ist und darin eine Belehrung über das Widerrufsrecht enthalten ist, die den 
Anforderungen des Art. 246 Abs. 3 S. 2 und S. 3 EGBGB genügt. Ist der Fristbeginn streitig, trifft die Beweislast den Verkäufer. 
Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass der Käufer kein Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist 
oder er den Käufer zu den Verhandlungen, die zum Verkauf der Anteile oder Aktien geführt haben, auf Grund vorhergehender 
Bestellung gemäß § 55 Abs. 1 GewO aufgesucht hat. 
Handelt es sich um ein Fernabsatzgeschäft über Waren oder Dienstleistungen, deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwan-
kungen unterliegt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat und die während der Widerrufsfrist auftreten können (§ 312g 
Abs. 2 Nr. 8 BGB), ist ein Widerruf ebenfalls ausgeschlossen.
Widerrufsfolgen
Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits Zahlungen geleistet, so ist die Sutor Bank GmbH verpflichtet, dem Käufer, ge-
gebenenfalls Zug um Zug gegen Rückübertragung der erworbenen Anteile oder Aktien, die bezahlten Kosten und einen Betrag 
auszuzahlen, der dem Wert der bezahlten Anteile oder Aktien am Tag nach dem Eingang der Widerrufserklärung entspricht. 
Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden. 
Dieses Widerrufsrecht gilt für den Verkauf von Anteilen oder Aktien durch den Anleger entsprechend.
Ende der Widerrufsbelehrung
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